
Corona Regeln SVC Halle Stand 26.06.2020 
 

- Zurzeit dürfen keine Gäste/ Schnupperer mitgebracht werden; 
 

- Jedes Mitglied trägt sich auf in die Liste Halle ein; 
 

- Jede*r muss bei jedem Besuch eine Unterweisung unterschreiben; 
 

- Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre benötigen ein, von den Eltern ausgefüllt und 
unterschriebenes, Unterweisungsformular- sonst haben Sie keinen Eintritt; 

 

- Die Umkleiden/Duschen/Toiletten im Gebäude dürfen ausschließlich vor dem 
Schwimmen genutzt werden; 
 

- In der Halle und im Treppenhaus stehen Paravents und Toiletten zur Verfügung; 
- Pro Doppelbahn dürfen 5 Mitglieder im Kreisverkehr schwimmen; kein Aufschwimmen, 

kein Überholen. 
 

- Insgesamt zulässig sind 15 Mitglieder; 

 

- Schwimmen in der Halle – nur beim Tausch gegen die Wiesenmarke beim Check In; 
 

- Ein- und Ausgang ausschließlich beim Check In; 
 

- Mit dem Betreten des Geländes erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre 
persönlichen Daten 4 Wochen aufgehoben werden und ggf. an das Gesundheitsamt 
übermittelt werden; 

 

- Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht. Beim Sonnenbaden und im Becken entfällt 
diese; 

 


